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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ustcrt
Mitglieder» der gcsezgebenöen Räthe der heivetischeu gttxublik.

Band M. X". I.X. Luzern, den 2. Mai 1799. (»?. Floréal VII.)

Gesezgebung.
Grosser Rath, sS. April.

(Fortsetzung.)
Anderwerth glaubt jede Gemeinde habe Pflicht

eine Muîlizipêàt zu errichten, und es sey Sache
der Gemeinde, diejenigen Bürger zn ernennen, w lche
hier;» am fchiklichsten sind, und sie habe über die
Gegeneründe, welche ein Gewählter vorbringe, zn urs
theile» ; beharret die Genrelnde auf ihrer Erkennung
so hat der Erwählte Pflicht die Stelle anzunehmen,
und keine Buße soil ihn hiervon befreien, sondern
wenn er semer Pflicht kein Genüge leistet, so soll er
als ein Pflichtvergessener gestraft werden.

Eustor denkt, man werde weder solche Bürger
dke schon andere Beamkmgen haben, noch die unfas
higcn Bürger strafen wollen, wenn sie solche Ernenn
»jungen nicht annehmen wollen, und daher begehrt er
Rükwcssung des § an die Commission zu näherer Ent,
wiklung und Bestimmung desselben. Ear tier host
keine Gemeinde werde unfähige Bürger wählen, und
also sey auch k.me Ausnahme nothwendig ; ain wenigsten
will er die Gemeinde über die Einwendungen abspres
chen lassen; und da die Geldstrafe am zwckmâssigsten
si», um die selbstsüchtigen Menschen in Thätigkeit zu
setzen, so findet er den § sehr gut, und fodert also
uureranderte Annahm? desselben.

Schoch will das eh vorige Appenz-llergesez in
der ganze» Republik allgemein machen, daß jeder Hess

vetische Bürger diejenige Stelle ohne Wiedcrrede ans
nehmen müsse, welche ihm das Zutrauen des Volks
auftragt; denn jeder ist sich dem Staate ichtckdig, und
keiuer soll sich alw dem Dienst dey lbeu entziehen köns
«en. Er fooert also Weglaffung des à und gest ctzung
des ß rundsatzes.

S eh lumps findet, wann die Gemeindss-cke!
besser bestellt waren, so grenze alles besser, u d da

in dem An'rag der Hommisi-on ein zwekmaUges
Mittel findet, diese Gen^indsseckel zu >ffnen, and
es dagegen -chw-'eriskeiter» bar e, einen Burger eis
«er Ausschlagung wegen unfähig für künftige Wahlen

zu erklären, so fodert er im Gegensaz mit Esther
Beibehaltung der Geldbusse und Dnrchstreichung des
lczten Theils des Gutachtens.

Carmin trän ist auch überzeugt, daß jeder
Bürger sich so seinem Vaterland schuldig ist, daß er
jede Beamtung annehmen soll die man ihn» anders
traut, und zu diesem Ende hin stimmt er zum Guts
achten; der Grund, daß sich jeder Bürger erst seiner
Familie schuldia sey ist »"anwendbar, weil sonst auch
keine Vawrlandsverchtidigcr erhalten würden, denn
jeder würde behaupten, er mühe erst für die Seims
gen sorgen ehe er das Vaterland vertheidigen konke.
flizi ist überzeugt, daß die Freiheit und Gleichheit
kein solches Gesez erfodert. Billeter stimmt Anders
werth bei und will, daß ein Gewählter den die Ges
meinde wieder entlaßt so lange ««wählbar sey, als

chie Beamtung gcdaurt hatte. Su ter findet, dieses
Gesez sey gar nicht hart und ungerecht; anch hatten
schon mehrere Republiken dieses Gesez und zwar noch
harter als dieses. Da jedermann so handler, soll,,
daß der Grundsatz seiner Handlung zu einem allge-
meinen Gesez dienen könnte, so kann der Grundsatz
gar nicht angenommen werden, daß der Bürger sich
erst, sich selbst und feiner Familie schuldig sey, ehe er sich
dem Staat schuldig ist; wo kämen wir hin mit einem
solchen Grundsatz / Die Menschen müßten sich isos
liren, und dieß ist unsrer ganzen Natur zuwider..
Nein, der Bürger ist sich vor allen, andern aus, dem
Vaterland schuldig, uud da'er mag der Vorschlag
der Commission gut seyn; gerecht ist er sicher.—
Allein wir sollen doch die Menschen nicht immer nur
bei dem elendesten Eigennutz faßen wollen, wir sollen

idas Ehrgefühl in ihnen rege machen, und daher
; liebe ich die Geldbußen nicht, und fodere asio wie
Escher, aber aus ganz à er» Gründen, daß die

'Geldd iße ausgestrichcu und der H übrigens angensms
men werde.

G er mann ist Anderwerths Meinung, nnd denkt,
dieses Gtrafgesrz. helfe dem Uebel nicht, denn durch
diese Strafmtrichtmig. erhalte man keine Beamten.
Secretan sagt: es giebt Menschen, die der Rost
und das Verderbe» der Republiken sind, solche, die



immer hart, immer kalt sind, nie gerührt werden,
denen ihr Beutel nur ihnen, höchstens noch ihren Kin-
dem gehört, und die nie nichts, als was sie ge-
zwungen thun müssen, dem Staat entrichten; dieß
sind die Egoisten oder selbstischen Menschen; diese ssl-
len wir durch unser Gesez erreichen, weil sie das Ge-
gencheil der Republikaner sind. Die Böswilligen ha-
den wir hier nicht zu betrachten; diese nehmen die
Stellen an, um uns zn schaden. — Man sey sich
vorzugsweise seiner Familie schuldig sagt man; aber
dieser Begriff ist relatif, und der Evpist wird behaup-
ten, er sey und müsse guter Hausvater seyn! Die
Unfähigkeit der Bürger will man auch aufstellen; je-
der wird politische Bescheidenheit haben wollen, wann
wir diese Entschu'biguug annehmen, und die Muni-
zipaliraten bleiben unbtftzt; Anderwerths Antrag gäbe
zu Unordnungen Anlaß. Die zweite Strafe wird
nicht augegriffen, aber die lieben Geldstrafen; strei-
chen wir diese durch, so haben wir Dank-Adressen
von den Egoisten zu erwarten. Der ganz Arme wird
nicht durch die Geldstraft berührt, und in den gros-
ftn Gemeinden, wo die Munizipalitaten viele Arbeit
huben, werden nicht leicht armé Beamte ernennt wer-
den; und der Reiche, wann er sich dem Dienst des
Vaterlandes entziehen will, so zahle er wenigstens
etwas. — Lasse» wir jezr die Republik unbesorgt, so

lauft sie Gefahr — ist sie einst in einer ruhigern Lage,
dann können diese sanften Grundsatze augewandt wer-
den; jeztader, wann wir sie nicht zusammen stürzen
lasten wollen, muffen wir alle Kraft zusammen neh-
rucn, um sie zu organisiren, und dadurch zu erhal-
ten; ich beharre ans dear Gutachten.

Weber glaubt nicht, daß jene selbstsüchtige
Menschen, welche Seeretan schilderte, eine so grosse
Klasse in Helvetic» ausmachen, und daß wir dage-
gen defenders darauf Acht haben sollen, diejenigen
Bürger, welche ihre Haushaltungen zu besorgen ha-
den, nicht zu drücken; diejenigen, weiche in dem ge-
genwàrtigen Augenblik die Stellen nicht annehmen
wollen, ungeacht sie sonst Ehrgeiz genug haben, sind
eigentlich diejenigen, welche wir bestrafen sollen, uud
daher stimmt er Cschers Antrag bei, den er in dieser
Rüksicht sehr zwckmaßig sindet. — S eh ochs Mci-
nung, daß jeder Bürger die Stellen annehmen soll/
die ihm aufgetragen werden, wird angenommen.

Seeretan stimmt diesem, von der Versamm-
lung anerkannten Grundsa; bei, und fodert einzig,
daß nur noch ein Swafgese; hinzugefügt werde. An-
verwerth glaubt, dieses St;afgesez sey durchaus
überflüssig, und es sey einzig darum zu thun, Straf-
gesetzt fstr die Beamten zu bestimmen, welche ihre
Wicht nicht erfüllen; daher fodert er von dieser Com-
mission ein baldiges Gutachten. Earrard glaubt,
es müsse in dru Beamtungen ein Unterschied gemacht
werten, zwischen denen, die vom Volk unmittelbar

gewählt werden, und denen, die erst im zweite»,
dritten, oder höhern Grad vom Volk ausgeben; er
glaubt, unser Beschluß gehe nur auf die Beamten
ersterer Art, und es sey ein Strafgesez nothwendig,
welches in der lebenslänglichen Unwahlfahigkeit zu
andern Stellen bestehen soll. Custor glaubt, man
könne über diese Antrage zur Tagesordnung gehen.
Weber stimmt Seeretan bei, und fodert also Der-
Weisung dieses Gegenstandes an die Commission.
Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschast:

Da6 VollziclmttssLdirektorêum der helvetischen
einen und Nütheilbarm Republik, an die
geftMbknden Räthe.

Bürger Gesezgeberk

Das Vollziehungsdirektonum beeilt sich mit euch
das Vergnügen zu theilen, welches ihm ein Bericht
der bemer'schen Verwaltungskammer vom ryten April
verursacht. Nach die em Bericht erhielt die Eammer
von dem Bürger Robert, Handelsmann in Bern, zu
Handen des Vaterlands und der mnthvollen Verthei-
digcr desselben, ein Geschenk von Mutt Dinkel.

Diesen Bericht begleitet die Kammer mit der Be-
merkung, daß der Bürger Robert in gleich hohem
'Grade mit der Freigebigkeit auch die Bescheidenheit
verbinde, und sich über sein Geschenk jede lautere
Bekanntmachung verbitte.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Bay.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.
Guter fodert ehrenvolle Meldung und Mitthei-

lung an den Senat. Dieser Antrag wird angenom-
men. —

Das Direktorium fodert 4000 Franken für
die Canzleibedürfnissc des Ministers des Innern. Die«,
sem Begehren wird entsprochen.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Senat, 26. April.
Präsident: Mittelholzer.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
welcher dem B. Luthi v. Sol. Mitglied des Senars
einen Urlaub bewilligt, um eine Sendung von dem
Vollzfthungsdirektorium zu übernehmen.

'B s do ux und Augusti ni rächen im Namen ei-
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Commission zur Aanah-'.lê dis 6.ftiî Abschn. des Frie-
densrichtergntachtens, der vom Verfahre» gegen eine

n cht erscheinende Parthei handelt.
Meyer v. Arb. stimmt zur ungesäumten Annahme.
Muret findet »eu Abschn. durchaus Unverstand-

lieh vnd verwickelt; da der Bericht der Commission
nichc schriftlich dargelegt worden, so verlangt er Be-
obachmng des Reglements hierüber, und alsdann
Niederlegn»,g des Berichts für z Tage auf den Cauz^

leicisch: K u b Ii ist gleicher Meinung. Murets An-
trag wird angenommen.

Der Senat schließt seine Sitzung und nimmt
nachfolgend n Kesri,dm an:

Auf die Bothschaft des Vollzieh»,ngsdirektoriums
vom Zu pr. 1799. hat der gr. Rath nach erklrtcr
Dringlichkeit beschlossen — Der Acrcmigungs raktac
unterhandelt und beschlossen in Chur am 21. April
1790. zwischen den B. Schwaller ur-d Herzog
bevollmächtigten Commi saricn der heloeiischen Regies
rurg in chuudcen in» Namen des rh^iichen Volks—'
raststzsert und unterzeichnet durch da helvetische Voll-
ziehungsdirektorimn am 24 Aprii 1799. i,. ge chmigk.

Nach Wiedereröfftrung .er Sitzn g wer en For-
nerod und Rogg zu Stimmen,ahlern erwähl'.

Fornerod dankt fur das »ym durch ouft Wahl
erwiesne Zutrauen; allein er billet um die.srtyeümig
eiqes Urlâiibs von 3 Monaren, um sein Handelsha»»s
in Bordeaux in sehr drmgenoe.» Geschäften z.» bes .-

chcn; seine Verleumder .ueiiU er, und die .^einde des

Vaterls ds werden diesen Gesuch nicht mißd uteu
können; de n schon ist Heiv. Frech, ausser aller Gefahr.

Der Urlaub wird bewillig:, »ird an Foruerods
Stelle wssd Vaucher zum S immzahler ernannt.

Ein Beschluß welcher den» Ministerium der Ju-
sti'. und'Polizei 20,000 Fr. far die Gefaugttiße und
Züchtn là bewilligt, wird verlesen.

Rnepv will leite Gelder bewilligen, b-s die

Truppe« auf den Grenzen das nöthige Geld haben;
er verwirf» d. n Beschluß. Cr a uer erwiedert, zu

diesem lessen Bedürfniß sen bercüs Geld bewilligt;
das andere verlai?ge aber solches nicht minder: und
die Sicherheit der Freiheit erfodere jene der Gesang-
m's'e. Meyer v. Arb. ist gleicher Meinung, zumal
nun wirklich ftir die dringendsten Beoürfniße der Ar-
mec gesorgt ist. Der Belchluß wird angenommen

Grosser Rath, 27. April.
Präsident: Zimmermann.

Das Direktorium übersendet folgende Pochschaft:

Das Voll ieylMiiedirettorulM der helvetischen
cillen mW unthcu baren Repnbiik, an
die gesczgcbenden Räche..

Bürger Gesezgeberk
Das Volljichungsdirektorium übersendet euch

beiliegend eine Bittschrift der Eltern des Franz Sie
rard aus Severy.

Dicker Durger wurde am gten Ienner 1793 durch
eine Sentenz vom öeraerschen Senat für 2 Jahr ins
Schellcnwerk, und nach diesem zu einer lebenslang-
stehen Landesverweisung verurtheilt, »veil er seiner
Verordnung zuwider ü Stücken Hornvieh, tvelche aus
Frankreich ins Land gebracht worden waren, das
übliche Zeiche?» aufgebrannt hakte.

Schonà Dezember »793 baten die Bittsteller bei
dem Direktorium um seine Begnadigung oder um die
Abänderung der gegen ihn ausg fällten Straft. Das Di-
rektorium glaubte damals ihr m Begehren kein Gehör
geben zu müßen. Heute aber fuhren die nämlichen Bitt-
steiler zur ssrneucruag ihrer Bitte,noch 2 Gründe an. Zwei
altere Brüder die Stuben ihrer Familie stehen auf
den Grenzen zur Vereidigung des Vaterlands, und
so bleiben die Mut er, die Gattin, und die unerzo-
Pue n Kinder von Fr. Giraro ohne Unterstützung, s»

w'ft sie auch ohne Beschàr sind. Bei diesen Um-
standen 'fty! gt euch das Direktorium gemäß dem 78.
Art. der Eoustitutio > — vor den Fr. Girard vcn der
Sche'ileu-verkstrafe frei z» spreche»' und ihn in Rük-

cht der Landesverweisung die Wohlthat des Gesetzes

vom zo. Dct. 1793 genießen zu lassen.

Republikanischer GruK.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.

Mousson.
Bourgeois mtterstüzt dieses Begehre»», weil

sonst diese Familie ungcksslich würde, und der zu De-
gnadigende in der Trunkenheit sein Vergehen begieng.
Grasenried folgt, und will g mzliche Begnadigung.
Carrard bemerkt, daß wir der Constitunon zufolge
Nicht weiter gehen können, als das Vollziehungsdi-
rektorium antrage, und diesemnach will er der Bo hfchaft
entsprechen. Dieser lesse Antrag wird angenon»men.

Das Direktorium übersendet diese Bothschaft:

Das Vollzieluiugsdirektorittm der helvetischen
einen und untheildaren Republik, an
die geschehenden Räche.

Bürger Gefezgeber!
In einem freien Staate, wo jeder Bürger nicht

nur eine allgemeine Wich sondern der angesessene

Bürger noch ein person iches Interesse hat, auf Lan-
desverracherische Verschwörungen zu wachen, und solche

anzuzeigcu, ist es nicht wohl möglich, daß ein Am-
stnndscomplot. von. einigen» Umfang und Bedeutung zu
seiner Reise gelangen könne.



Das vollziehende Direktorium beharrlich entschloß
fen, die wirklichen Insurrektionen mit aller Gewalt,
so ihr B. Gese gebcr ihm zu dem Ende anvertrauet!
habt, zu dämpfen, und die Rädelsführer derselben
zur gerechten Strafe zu ziehen wünschte aber nichts
sehnlicher als ein Mittel zu finden, dieser fur den
friedlichen Bürger so schauerhafien Landplage in Zu-
kunfc zusorzukomm-en.

In dieser Absicht schlägt es ihnen, B. Gesezge-
ber, folgende Grundlinien zu einem dahin abzweken-
den Gescz vor:

Äußert der Bestrafung der Hauptschuldigen
und dem vollständigen Ersaz alles veranlaßten Sehr-
dens und Kostens, sollen die sämtlichen Einwohner

' einer Gemeinde, die mit bewafneter Hand dem Gesez
Gehorsam versagt, oder auch unbewafnet ihren Beitrag
zur Vertheidigung des Vaterlands gegen innere oder
äussere Feinde zu leisten, sich weigerte, eine Geldbuße
zu Handen der Nation innert dreien Monaten Zeit
bezahlen.

l>. Diese Geldbuße soll nicht aus dem Gemeinde
gut, sondern einzig-aus dem einer um und für den
andern verpflichtete» Partikularvermögen der Einwoh-
ner, wo dasselbe immer liegen mag, erlegt werden.

c. Die Geldbuße ist in solchen Fällen dem Er-
messen des vollziehenden Direktoriums anheimgestellt,
doch soll sie sich nicht ohne Genehmigung des gesez-'
gebenden Körpers auf mehr als auf den dreifachen
Betrag der dir kten Auflagen belaufen können.

>k. Zu dieser Geldbuße nach dem Verhältniß sei-
nes Vermögens, soll jeder der zur Zeit der Insurrek-
tlon i» der Gemeinde domiziljerte oder solche nur 23
Tage vor dem Ausbruch der Insurrektion verlassen
hat, beitragen.

e. Von dem Beitrag zu dieser Geldbuße sind
einzig und allein diejenigen Einwohner ausgenommen,
die einen solche» Insurrektionsplan zeitlich aenug um
solchem zuvorzukommen, dem Statthalter des Kan-
tons oder dem vollziehenden Direktorium anzeigen,
»der die sich dessen Ausbruch öffentlich und mit un-
verkennbarem Muth wiedersehen.

5. Jeder Pfarrer einer insurgierten Gemeinde ver-
liehrt als prasumierter Hehler der Insurrektion auf
der Stelle seine Pfründe und so ist auch die Muni-
zipalität und Derwaltungskammer der insurgierten
Gemeinde g eich wie die ÜnterstatthaUer und Agenten
so in der insurgierten Gemeinde wohnen, als un-
achtsame Hüter ihrer Stellen entsezt, falls sie dem
Statthalter verheimlichet haben würden, was sie in
Erfahrung gebracht, oder mit einiger Wachsamkeit
hatten in Erfahrung bringen können.

Das Direktorium ist gewärtig, daß Sie Bürger
Eesezgeber, die-sen Entwurf durch ihre Weisheit rei-

fen und zur Befestigung der allgemeinen Ruhe um
gesäumt vervollkommnn! werden.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Anderwerth wünscht Verweisung dieser Both-

schaft au diej nige Commission, welche über unruhige
Gemeinden niedergszt ist, run bis Montag ein Gut-
achten vorzulegen. Billeter folgt. Eartier fodert
Dringlichkeitserklarung, und §§wüse Behandlung die-
ftr Bochschaft. Dieser Antrag wird angenommen.

(O-e Fortsetzung svigl).

Ist dem Kaiser zu trauen?
Helvetische Bürger!

Die Oestreichs wollen in unser Land kommen.
Sie sagen es selbst. Warum wollen sie kommen? Sie
wollen, sagen sie, d.e Franken aus euerem Lande vor-
treiben, und euere Freiheit euch lassen. Hrlvetierl
das sind falsche, treulose, heuchlerische Worte! daS
sagt euch der Löwe, der sich in einen Schaafspelz
kleidet; lassen ihn die dumme? Schaafe in ihre Mitte,
lo wird er bald ihnen die Klauen zeigen. W nn ihr
diesen Worten trauet, wenn ihr die Knechte des Kai-
fers in euer Land kommen lasset, wenn ihf nicht,
wie euere Vätcr, sie mit starkem Arm von euren
Grenzen vertreibet, so seyt ihr verlohrcn, auf ewig
verlohren; ihr seyt auf ewig Sklaven des Kaisers;
keine freien Schweizer mehr. — Der Kaiser will euch
euere Freiheit lassen? Warum bekriegt cr denn die
Franken? sie haben ihm ja den Frieden angeboten,
aber er wollte ihn nicht, und rief die Russen um
Hilfe, und wartete nur, den Krieg anzufangen, bis
er dazu völlig bereit ware. Aber die Franken, als sie

sahen, daß er die Russen nicht nach Haus schicken
und nur Krieg wolle, liessen ihm nicht länger Zeit,
und griffen ihn an Aber warum bekriegt der Kaiser
die Franken so hartnäckig? Ist es nicht darum, weil
die Franken keinen König mehr wollten (denn von die-
ser Zeit an bekriegt er sie), und andere Völker und
euch frei gemacht haben? Ist es nicht darum, weil er
fürchtet, es möchte seinem V>stke auch in Sinn kom-
men, sich frei zu machen? daher mochten der Kaiser
und seines gleiche» alle Freiheit, und sogar ihren Na-
men aus der Welt verbannen, damit sie ruhig über
Sklaven herrschen, und in ihren Pallastc« auf Unko-
sien eures Schweißes schwelgen könne«. Aber das
darf euch der Kaiser nicht sagen, darf euch nicht sa-
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